
Satzung der Elbschrauber
§ 1 Name und Sitz

Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden und heißt dann: Elbschrauber e.V. 

Er hat seinen Sitz in der Norderkirchenweg 59a / 21129 Hamburg Finkenwerder
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Verein wurde am 24.06.2007 gegründet.

§ 2 Vereinszweck

Elbschrauber ist ein Verein bei dem sich alles um . Wir wollen probieren den Jugendlichen einmal im Monat die Chance zu geben sich völlig legal zu treffen. Wir bieten ein großes Privatgelände, das Polizeilich überwacht wird, auf dem Elbschrauber das Hausrecht hat.
Des Weiteren werden wir andere Aktivitäten anbieten, wie z.B. Kanu fahren, Parkbesuche, Kart fahren ect.. Mit dem Geld was Elbschrauber e.V. erwirtschaftet, wie z.B. aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden, werden dann neue Sachen für die Treffen gekauft. Zur Pflege dieser gemeinsamen Interessen ist die Gründung eines e.V. unausweichlich.
§ 3 Selbstlosigkeit

1.
 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die       
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
3.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder    
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft 

1. 
Mitglied kann jede volljährige natürliche oder juristische Person werden..
2. 
Der Verein besteht aus aktiven Mitgliedern ( ordentliche Mitglieder ) so wie aus              
Ehren-mitgliedern.

3.
 Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um den 
Verein verdient gemacht haben.

Hierfür ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich.

4. 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit, sie haben jedoch die gleichen Rechte 
und Pflichten wie ordentliche Mitglieder und können insbesondere an sämtlichen 
Versammlungen und Sitzungen teilnehmen.

5. 
Dem schriftlichen Aufnahmeantrag kann der Vorstand innerhalb zwei von Wochen 
widersprechen.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. 
Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. In der Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden.

2. 
Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck – auch in der Öffentlichkeit – in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen.

3. 
Die Mitglieder verpflichten sich, das Offizielle Elbschrauber e.V. Shirt zu erwerben und es auf den von Elbschrauber e.V. ausgewiesenen Treffen zu tragen.

4. 
Jedes Mitglied erhält bei eintritt in dem Verein einen Mitgliedsausweis.
5. 
Die Mitglieder von Elbschrauber e.V. dürfen keinem anderen Club angehören, der die gleichen Interessen
§ 6 Beginn/ Ende der Mitgliedschaft
1. 
Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantrag werden. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit abschließend. Der Vorstand ist nicht verpflichtet, Ablehnungsgründe dem/der Antragsteller/in mitzuteilen.
2. 
Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss durch  Fehlverhalten und Schädigung des Vereins, Tod des Mitglieds oder Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen.

3. 
Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft muss durch schriftliche Kündigung zum Ende eines Quartals unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 14 Tagen gegenüber dem Vorstand erklärt werden.
4. 
Der Ausschluss eines Mitgliedes mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund kann dann ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober weise den Verein schädigt. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich vor dem Vereinsausschluss zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern.
5. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewehr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt.
6. 
Die Elbschrauber e.V. Mitgliedsausweise sind bei Beendigung der Mitgliedschaft abzugeben.

7. 
Die evtl. am Fahrzeug angebrachten Aufkleber sind zu entfernen.
§ 7 Mitgliedsbeiträge
1. 
Es ist eine Aufnahmegebühr von 20 Euro am ersten Tag der Mitgliedschaft zu zahlen.

2. 
Die Höhe der  Mitgliedsbeiträge sind in der Anlage Mitgliedsbeiträge ein zu sehen.

3. 
Das Vereinskonto lautet: Elbschrauber e.V.,  Comerzbank KTO: 442702700, BLZ: 20040000
4. 
Die Mitgliedsbeiträge sind ausschließlich zu überweisen 
§ 8 Organe des Vereins
1. 
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.
§ 9 Mitgliederversammlung

1. 
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde.

2. 
Sie fasst mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder Beschlüsse.Satzungsänderungen, eine Änderung des Vereinszwecks sowie eine Auflösung des Vereins bedürfen einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Mitglieder, die sich der Stimme enthalten, werden behandelt wie nicht erschienene.

3. 
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden protokolliert. Diese Protokolle sind in der Geschäftsstelle einzusehen
4. 
Aufgaben der Mitgliederversammlung:

· Bestimmung der Anzahl, Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands

· Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands und Beschlussfassung über den Vereinshaushalt.

· Satzungsänderungen, Änderungen des Vereinszwecks und Auflösung des Vereins

· Bestimmung der Anzahl und Wahl der Revisoren sowie Entgegennahme deren Berichts

5. 
Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins nach Bedarf, mindestens aber einmal im Geschäftsjahr, nach Möglichkeit im ersten Halbjahr der Geschäftsjahrs, einberufen. Die Einladung erfolgt 14 Tage vorher schriftlich durch den Vorstand mit Bekanntgabe der vorläufig festgesetzten Tagesordnung an die dem Verein bekannte Mitgliederadresse.

§ 10 Vertretungsberechtigter Vorstand gem. § 26 BGB

1. 
Der Vorstand besteht aus  dem ersten und dem zweiten Vorsitzenden. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zur Vertretung des Vereins berechtigt.

§ 11 Stimmrecht / Beschlussfähigkeit

1. 
Stimmberechtigte sind ordentlich und Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat mit Vollendung der 18.Lebensjahres eine Stimme, die nur persönlich ausgeübt werden darf
2. 
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

3. 
Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Stimmenenthaltungen bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gillt der gestellte Antrag als abgelehnt.

4. 
Abstimmungen in der Mitgliederversammlung erfolgen offen durch Handzeichen oder Zuruf.

5. 
Für Satzungsänderung und Beschlüsse zur Auflösung des Vereins ist eine Dreiviertel-Mehrheit der erschienenen Stimmberechtigten erforderlich.

6. 
Die Beurkundung der Beschlüsse muß vom Vorstand unterzeichnet werden.

7. 
Protokolle müssen zusätzlich vom Schriftführer unterzeichnet werden.  
§ 12 Geschäftsführender Vorstand / Beirat

1. 
Der Vorstand ist für alle Vereinsangelegenheiten zuständig, die nicht durch die Satzung ausdrücklich der Mitgliederversammlung zugewiesen sind.

2. 
Er  fasst Beschlüsse  mit einfacher Mehrheit, hierüber werden schriftliche Protokolle angefertigt. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Vorstandsmitglied anwesend ist, oder mindestens eines der vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder. 

3. 
Die Einzelvertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder sind an die Mehrheitsbeschlüsse des Vorstands gebunden.

4. 
Der Vorstand wird für die Zeit von zwei Jahren gewählt.

5. 
Der Vorstand bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt.

6. 
Vorstandsmitglieder dürfen für Ihre Tätigkeit keine Vergütung erhalten.

7. 
Der Vorstand ist berechtigt, eine/n Geschäftsführer/In mit der Erledigung der laufenden Vereinsgeschäfte zu betrauen.

8. 
Der Vorstand lädt schriftlich (dies kann auch per Email erfolgen) zwei Wochen im Voraus mindestens einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung ein. Dabei ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen.

9. 
Stehen der Eintragung im Vereinsregister oder der Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das zuständige Finanzamt bestimmte Satzungsinhalte entgegen, ist der Vorstand berechtigt, entsprechende Änderungen eigenständig durchzuführen.

§ 13 Revision

1. 
Die Mitgliederversammlung wählt mindestens eine/n Revisor/in, für eine Amtszeit von einem Jahr. Die Aufgaben sind die Rechnungsprüfung und die Überprüfung der Einhaltung der Satzungsvorgaben und Vereinsbeschlüsse.

§ 14 Auflösung der Vereins
1. 
Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen Vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern bestimmt, soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes abschließend beschließt.

2. 
Das Guthaben der Elbschrauber e.V. Kasse, wird dem Verein Unfallgeschädigter Kinder e.V. gespendet.

Mit meiner Unterschrift, akzeptiere ich die Satzung.
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